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Der neue Schweizerische Republikaner.

Donnerstag, den 20 August lgoi. Sechstes Quartal» Den 2 Fructidor IX.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom is. Aug.

Der Vollz, Rath — Nach Einsicht eines Schreibens

der Mnnijipaiilär von Metmenstâtten vom loten p. M.
an den Regierungsstatihalter von Zürich ;

In Erwägung - daß dieselbe darinn alle einem Re,

gierunqsstatthalter schuldige Achtung bey Seite sczt, sich

unanständiger Ausdrucke bedient, und gegen vbrigkeit-
liche Verfügungen sich wlderfezt;

Nach Anhörung seines Ministers der innern Angele-

genhcicen, beschließt:
1. Die Mitglieder der Municipalität von Metmen-

stalten sind hiemit von ihren Stellen suspendirt.

2. Der Regieningsstatthalter, vereint mit der Vdktval-
tungskammer, wird dieselben vorläufig ersetzen.

z. Der öffentliche Ankläger beym Distriklsgericht von
Metmenstâtten, wird die snspendirten Mitglieder
der Municipalität wegen ihrem ordnungswidrigen
und in höchst unanständigen Ausdrücken abgefaßten
Schreiben vom ro. August rgoi, bey dem Gericht
belangen, und auf die ihrem Vergehen angemessene
Bestrafung antragen.

4. Der Minister der innern Angelegenheiten ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 7. Juli.
(Fortsetzung.)

Ein Mitglied macht folgenden Antrag:
Dnrch das Gesetz vom -i. Iemier 179? erhielt der

öffentliche Ankläger beym obersten Gerichtshof einen

Gehalt von 250 Ldr.
Sein Supvlcant denjenigen von i;o —

Durch das Gesetz vom -z. Merz 1799 ward der

Gehalt des Anklägers reducirt auf ;6go Fr. ; derjenige
des Suppleantcn blieb der nämliche.

Den 19. Juli 1799 warb deS Anklägers Erhalt
neuerdings reducirt, und endlich bestimmt auf 150 Ldr.

Sogar die Gehalte des Dollmetschen und Gerichts-
schreibers bey dem obersten Gerichtshöfe, die 150 Ldr.,
hatte» wurde» wie die des Suppleantcn des Anklägers
bey dieser Gelegenheit auf.-oo Lvuisd'ors herabgcsczt.

Nur der des Suppléant des öffentl. Anklägers blieb
immer noch wie vor, izoLdc., das ist soviel als der
des Anklägers selbst. Er scheint mir also von der ehema-
ligen Gesetzgebung vergessen worden zu seyn, da er
unendlich weniger als der öffentliche Ankläger und wohl
kaum soviel als der Gerichtschrcibcr und Dollmetsch
Vcym obersten Gerichtshof zu thun hat.

Ich trage darauf an, die Civilgcsttzgebungs-Com,
mißion zu beauft'ragen, dieser Unbiliigkeit ein Ende zu
machen.

Der qesttzg. Rath nimmt hierauf folgenden Décréts,
Vorschlag an:

Der gesetzgeb. Rath verordnet: Der Suppléant
des öffentlichen Anklägers beym obersten Gerichtshof,
bezicht von nun an einen iährlichen Gehalt von rSoo Zr.

Gesetzgebender Rath, 8. Juli.
Präsident: Kruß.

Die Crimmalgefetzgebungseommißion erstattet folge«,
den Bericht, der für z Tage auf den Canzleytifch ge,
legt wird:

B. Gesetzgeber! Sie haben der Criminal - Justiz»
Commißion aufgetragen, Ihnen eine» Bericht über die
Botschaft des Voll;. NathS zu erstatten, welche vor,
schlagt, die Vollzichung zu bevollmächtigen, alle wei.
tere rechtliche Verfolgung, der im Canton Leman und
Bafel vorgefallenen revolutidnairen Vergehen, für ein
und allemal einzustellen.

Ihre Commißion mußte ein solcher miförmlichrr
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Vorschlag der Vollziehung befremden. Sie ist

überzeugt, daß weder die vollziehende noch die gesetzgeb.

Gewalt befugt sey, Jemanden dessen Betragen bey der

richterlichen Gewalt in Untersuch liege, anders davon zu

befreyen als durch eine Amnestie. Amnestie wird keine

von der Vollziehung vorgeschlagen; nicht einmal scheint

es, daß einer der Angeklagten selbe nur begehre. Die
Regierung selbst dürste also in Verlegenheit gesezt wer.
den wenn ein Bürger, dessen Betragen im richterlichen
Untersuch liegt, durch einen unförmlichen Akt, durch
einen Machtspruch, aller weiteren Verantwortlichkeit
enthoben, wenn ein solcher Bürger Genugthuung for-
dcrn wollte: wäre er nicht als unschuldig anzusehen?

und könnte das Gericht mit Recht ihm eine Genugthuung
versagen?

Ihre Commißion muß also antragen, in den Vorschlag
der Vollziehung nicht einzutreten. Sie Host aber, der

Zeitpunkt sey nicht mehr ferne, daß eine allgemeine Am.
ncstie statt haben soll. Der gesetzgebende Rath hat seinen

Wunsch laut ausgedrükt, und wird alsdann mit warmen
Herzen eine allgemeine Begnadigung genehmigen, wenn

er glaubt, dw Ruhe des Vaterlands werde durch Ver-
gebureg derVcrgehen nicht gestört, sondern vielmehr durch
sie Versöhnung und Eintracht bewirket.

Folgendes Gutachten der Finanzcomn'.lßion wird in

Berathung und hernach angenommen:

B- Gesetzgeber! Unterm 22. April d. I. wurde von

Ihnen auf Antrag Ihrer Finanzcommißion, der Vcr-
kauf beträchtlicher Separat-Besitzungen der Einfietli-
sehen Domaine Svnncnbcrg im Thnrgau, Hauptfach-

lieh deßwegen verworffen weil solcher nur durch Parti-
kular - Nachgebet? zu Stande kam, welche dem allge-

meinen Interesse des Nationalgütcr -Verkaufs nicht an-

dcrs als nachtheilig seyn können. Unter diesen Verkäu-

sen befand sich: Ein Speicher, Keller und doppelte

Scheune zu Stcttfort, welche vormals dem Zehndeu gc-

widmet war nebst i Vrl. Baumgarten. Schon vor

jener Kaufshandlung kam die Gem. Stettfort bey dem

Vollziehungsrath mit der Bitte ein erwähntes Gebäude

ihr zu Errichtung eines Schulhauses um gemäßigten

Preis zu überlassen. Da aber bald nachher die bekannten

Versteigerungen der Sonuenbcrgischen Dsmamegüter er-

folgten wurde auch dieses derselben ausgesezt, um2vo0
Franken geschäzt und nachWerts bey der abgedachten

Handlung der Nachgedote ihr, ohne Zweifel zu Begün-

stugung jenes Vorhabens, um denselben Preis wirklich
enliessen; dann aber durch Ihr D.ecret vom ss»Mil'

in dem allgemeinen Loos der Vmverffung dieser Ver«
käust mitbegriffen.

Nun stellte Ihnen V. Gesetzgeber seither die Gemeinde

Stelifurt ihr Begehren in einer neuen Bittschrift vor,
welche Sie dem Vollziehungsrath überwiesen, der nun-
mehr in seiner Botschaft vom 2.5. dafür hält :

»Das eifrige Bestreben der gedachten Gemeinde,
durch zweckmäßige Erziehungsanstalten ihre Jugend zu

bilden, und, so schwach sie sich auch au den nöthigem
Gemeindsmitteln fühlt, ihr Vorhaben auszuführen, den

Abgang der erstern durch Privatbeyträge zu ersetzen, falls
ihr mehr erwähntes Gebäude, um den angeführten

Schatzungspreis zu dem End überlassen würde, verdie-

ne alle Begünstigung ; neben dem, daß der Werth dcsscl.

ben, durch die Loofung von 2000 Fr. wirklich erreicht

wurde, und der abfällige Zehndbezug dortiger Ernten.,
auch ohne dasselbe Platz finden könnte."

Auch wir B. Gestzgeber, stehen keinen Augenblik an,
eine im Ganzen so-.wohl molivirte Empfehlung zu un-
terstützen, und Ihnen somit die Entlassung mehr eyvähn-
ter Gebäude an die Gemeinde Stetlfurth um oen PreiS
der 2000 Fr., in der Meinung anzurathcn daß diese.

Lvostmg, nach dem eigenen Antrag der Vollziehungs«
Raths, zu Tilgung Emsiedlischer Schulden verwandt
werde.

Die Constitutionscommißion räth über das Begehren
der Höfe Waldhauscn und Hägelin, im Distr. Zurzach,
die zu déni Canton Zürich geschlagen zu werden wünsche»,

einsweilen nicht einzutreten, indem solche Aenderungen
zweckmäßiger bey einer künstigen allgemeinen Grenzbe-

richtigung der Cantone, können vorgenommen werden.

Die gleiche Commißion räth in das Begehren der

Depulirten verschiedener Munizipalitäten der Landschaft

March', die wünschen daß diese Landschaft wieder z-ml
Canton Schwytz geschlagen werde, nicht einzutreten,
indem für eine solche Aenderung im gegenwärtigen Au»

genblik die Zeit der Wahlen bereits allzunahe ist.

Die beyden Anträge der Commißion werden ange-
nommw.

Das Gutachten der ttnterrichtscommißion über den

dem Ministerium der Künsse und Wissenschaften zu er-

theilenden Credit von 400,000 Fr. wird in Berathung,
und das Decret hieraufangenommen. (S. dass. S. 4>z)

Die Unterrichtscowmlßion legt den Decretsvorschlag.
über die Trennung von Arcegno un'o'Losone in folgender '

- Abfassung vor, welche angenommen wird:-
Der gesttzgeb. Rath — Auf die Bittschrift der zur '

Gemeinde und Uarrey Losone gehörigen Dorfschast



— 4N

eegno, Dissr. Luggarus, Cant. L-miS, welche begehrt/ sich

von dieser ihrer Mutlerkirche zu trennen und eine eigene

Pfarrcy auszumachen; — Nach angehörtem Bericht

seiner Unterrichtseommißion, beschließt:
z. Der Gemeinde Arcegno im Distr. Luggarus, Cant.

Lauis/ ist bewilligt, auf ihre Kosten eine eigene

Psarrey zu bilden,

s. Die Dvrfschaft Arcegno soll gehalten seyn, diese

Trennung nach den von ihr selbst bey der Cantons-

Verwaltung in dem Schreiben ihrer Deputirten vom

z Apr. lgo i eingelegten Bedingen ins Werk zu setzen

und diesen zufolge sowohl zu Unterhaltung der

Pfarrkirche wie bisher beyzutragen, als auch dem

tortigen Pfarrer die Prämizen ferner zu entrichten.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.

Commißion gewiesen:

B, Gesetzgeber! Der Vollz. Rath suchte Ihnen durch

die motivirte Botschaft vom ii-Map die Nothwendig-
Zeit darzustellen, als Nachtrag zu dem Gesetz vom 8.

April >800 zu bestimmen:

Daß die Strafe und Busse, welche auf den Verkam

fer des fremden Salzes gesezt ist, auch auf diejenigen

Ausgedehnt werde, der solches Salz erhandelt.

Die Gründe, welche den Vollz. Rath bewogen, Ih-
»cn diesen Vorschlag zu machen, will derselbe nicht wie,

verholen, indem fie bereits in der angeführten Botschaft
enthalten sind. — Sie haben aber nicht gut befunden,
sogleich über diese Vorschläge einen Entschluß zu nehmen,

sondern fie verlangen vorerst mehrere Auskunft über die

Art, wie der Salzvcrkauf in der Republik statt hat,
um dann urtheilen zu können, ob nicht die bessere Si«
cherung des Salzregals in strengern Maaßregeln gegen

den Verkauf des Coutrcbandefalzes gesucht werden müsse.

In Befolgung Ihres Wunsches wird Ihnen B. G>

angezeigt, daß zufolge des Directorialbeschlusses vom 8.

Juni 1798, welcher die Organisation des Salzwesens

enthaltet, sieben Salzverwallungen eingeführt sind, wcl-

che in den ihnen angewiesenen Bezirken den Salzverkauf
in Helvetica besorgen.

Unter diesen Salzverwaltungen stehen die Salzfacto-
ren, welche die Aufsicht über die Mag-chne halten, den

in den Gemeinden vertheilten SalzauSwägern das Salz
verabfolgen lassen und von denselben die Salzqelder be-

ziehen. Die Factoren haben dann über ihre Magazins '

und empfangenen Salzgclder den Salzverwaltungen und
diese dem Finanzminister Rechnung abzulegen. Durch '

Uns Centralb'urcan der Salzregie, welches dann die Gè-

Mralrechnuugiverftrtîgt, correspond!« der Fmauzmini«

ster mit den Salzverwaltimgen und den SMieferantèn,-
vertheilt das ankommende Salz in dir innern Mugazme
und disponier über die eingehenden Salzgelder.

Aus dieser kürzlichen Darstellung derMurichtung deS'

Salzwcsens erzeigt sich, daß die Salzfactorcn und
Salzauswägcr diejenigen Unterbeamlcte der SaUregie
sind welche am Ort selbst auf die Salzeontrebandicrs
wachen sollen. Obschon aber ihr eigener Nutzen sie zu
dieser Aufsicht anstrengen soll, obschon den Agenten und
auch den Munizipalltäten die gleiche Aussicht- geschUch-'

anbefohlen wird so sind doch diese Anstalten bey wei,
tem nicht hinlänglich, um der so stark überhandnehmen-,
den Contrebande zu steuren, und zwar hauptsächlich aus'
Grund, weil die Munizipalitäteii und Agenten aus'
Schlafheit und Gleichgültigkeit ihre daherigen Pflichten
gänzlich verabsäumen, welches so weit geht, daß sie

unter ihren Augen den Schleichhandel ungehindert tret-
den lassen, ohne einige Anzeige zuthun. Diesem Uebel>

wird nun der Vollz. Rath durch strengere Executions,'
Maaßregeln, als zum Beyspie! durch auszustellende

Wachten, zu steuren trachten. Allein seine Vorkehrn»,-
gen werden bey der so allgemein herrschenden Schlafhe?«
gewiß nicht den erwünschten Erfolg haben, wenn nicht-
zugleich durch die verlangte gesetzliche Verfügung der'
Grundsatz aufgestellt wird, daß der Käufer des Contre«'
bandefalzes gleich straffällig sey wie der Verkäufer.

Der Vollz. Rath gcwärtigt demnach was Sie B-
zufolg dieser Erläuterungen auf die Botschaft vom m..
May zu erkennen für gut erachten werden und bitte«
zugleich um beliebige Beförderung'der Sache.

Am 9. Juli war keine Sitzung«

Gesetzgebender Rath, 10. IM.
^

Präsident: Kruß.
Die Fiüanz-Commißwn erstattet über die verlangten >

Zusätze zu dem'Strafgesetz gegen den CoMrebandesach-

Verkauf einen Bericht, der für ; Tage auf-den Cauz»'
leytksch gelegt wird.

Die gleiche Commißion erstattet über die Almenl'Z«
theilung in Rifferschwyl Cl Zürich einen Bericht, der-

für Tage auf den Canzleytisch gelegt wirb«
Die gleiche Commißion erstattet über die von'den'

Bürgern von St. Branchier im Wallis verlangte Tbei,-
lung einiger Gemcindgmer einen Bericht, der furch!
Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.'

Der Ge-fttzesvorschlag über die Aufhebung aller-Zugs-
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rechte wird in neue Berathung genommen und hernach

zum Gesetze erhoben. (S dass. S. no).
Das Gutachten der Criminal-Commißion über eine

besondere Amnestie für die revolutionairen Vergehe» in

den Contour» Leman und Vase! wird in Berathung ge.

nommen. (S. dass. S> 449).
Der Rath beschließt eine solche Amnestie für diejeni-

gen die sich vor den Gerichten gestellt habe». — Er
weiset dieses Decrcl zur Abfassung an die ComiZwn znrük.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter-

richls.Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Unterm 16. Juni luden Sie uns

ein, eine'Petilion der Gemeinde Nothwyl, C. Luzern,

welche eine von der Pfarrey Sursee abhängige Caplamy
ausmacht, und sich von dieser ihrer Mullerkirche zu

trennen wünscht, der Verwaltungskammcr von iluzern

mitzutheilen, und ihr Befinden darüber einzuholen.

Wir haben Ihrem Auftrage Genüge geleistet, und über,

senden Ihnen hiemil den verlangten Bericht der Verw.
Kammer sami den uns mitgetheilten Schriften zu ge.

faltiger Verfügung.
Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an, daß

er über den Decrctsvor/chiag die Zusammensetzung der

Canionstagsatznng von Granbündlen, nichts zu bemcr-

ken habe. Der Decretsvorschlag wird hierauf zum

Décrété erhoben. (S dass. S. 28?).

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen-

de Gegenstände:

Das Distriktsgericht Bern that unterm 2. May bey

dem gefttzgeb. Rath die Einftage: Ob die Criminal-

Proceduren auch der Stempellaxe unterworfen seyen?

Diese Einftage ward nicht, wie das Distriktsgericht

glaubte, an die Criminalcommißion, sondern an die

Vollziehung gewiesen. Das Distriktsgericht, das feit-

der über seine Einftage keine Auskunft erhalten hat,
meldet sich noch einmal bey dem gesctzg. Rath an, und

bittet wegen dringenden Vorfällen um unverzüglichen

Entscheid.

Die Pet. Commißion schlägt vor, auch diese zweyte

Zuschrift der Vollziehung zu überweisen, in der Erwar.

tyng, daß die Vollziehung entweder ohne Verschub dem

Distnklsgmcht entsprechen oder seine Bedenken dem ges.

Nach mittheilen werde. Angenommen.

2. Durs Renchcl von Bätterkinden, Diste- Burgdorf,

Cant. Bern, verlangt die Bewilligung, seines perstord.

Bruders Wittwe heurathen zu dörfe».

Die Pet. Commißion trägt darauf an, gleichwie in

vergangenen ähnlichen Begehren, auch dieses abzuwci»
sen. Angenommen.

;. Peter Meyer von Signau, Drstr. Höchstetten, C.
Bern, der im Begnff stehet, sich mit der kinderlosen
Wittwe des zweifelsohne im 1.1798 im Grauholz auf
dem Wahlplatz gebliebenen Chr. Rudis zu verhsurathcn
begehrt aus dc» in seiner Bittschrift enthaltenen Grün,
den, von der in diesem Fall leren Formalität der Edittak»
Citationen erlassen zu werden. Das Distriktsgericht
Stiffisburg wegen nichthabender Compete»; zu derglei.
chen Gesetzesdispensalionen, hat den Petentcn an den ge.
fetzg. Rath gewiesen.

Die Pet. Commißion trägt darauf an, dieses Begeh-
re» der Civtl-Comißion zu überweisen. Wird abgewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

kromulßation.
Wir Präsident und Mitglieder des Cantonsgerichts

Basel geben hicmit Euch sämtlichen Theilnehmcrn an
den im Spätjahr 1800 im Canton Basel vorgefallenen
strafbaren Auftritten zu vernehmen '.demnach das Decrct
des gefttzgeb. Raths vom -8. Juli «8oi, kraft welchem
Euere Vergehen verziehen und vergessen, und die gegen
Euch angehobene Proceduren aufgehoben sind; zu-
gleich auch denjenigen Beklagten, die es begehren, erlau«

bet, auf diese Amnestie Verzicht zu thun, und die Fort,
fttzung ihres Prozesss zu begehren, daß wir zu diesem

End einen peremtorischen Termin von vier Wochen von
heute an gerechnet, angesezt haben, innerhalb welchem
alle diejenigen, so sich in diesem Fall besinden möch.

ten, aufgefodert sind, sich auf bchörige Act zu melden,

worauf dann dem Gesetz gemäß ihrem Begehren durch
unverschodeue Fortsetzung der Procedur ein uuverwciltes
Genügen befchchcn wird.

Gegeben in Bafel am z. Augstm. 1801.

Im Namen des Cantonsgerichts,

(Sign.) Peter Bischer, Präsident.

Th u r ney sen, Geuchssubst.

Berichtigung.
Der Bürger Rev erd il, ernanntes Mitglied in

die helvetische Tagsatzung ersucht uns anzuzeigen, daß

er keineswegs Verfasser des in N. 4>7 des Republikaners

angezeigten Loux à'veil km fttuarion <Zu Lsntan cts

Vnul.! ist.
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Gesetzgebender Rath, ic?.. Juli.
Fcrtsttzung

(Beschluß des Berichts der Pet. Commißion über ver-

schiedeue Gegenstände:)

4. Die Munizipalität von Bellenz im Namen aller

Mnnizipalitäten des Distrikts, st llet dem gesetzgeb. Rath >

die mißliche Lage der Einwohner dieses Distrikts vor,
'

welche durch die Begebenheiten des Krieges und die!
Theurong u»o den Mangel der Lcbensmittel sich in der l

äussersten Noth befinden, und ruft die Weisheit und

Menschlichkeit desselben zu ihren Gunsten an; siedeltet

um Nachlaß oder Verminderung der Grundsteuer und

um die Verwendung der Regierung für dfe freye Aus-

fuhr einer gewissen Quantität Getraides aus Cisalpinien.
Bey dieser Gelegenheit macht sich die Mnnizipalitäl von
Balten; zur Pflicht, dem gesetzgeb. Rath ihren Dank zu

erstalten für die gerechte Bestimmung der Haltung der

Cai^onal-Tagsatzung in Bellen;.
Obschon andere Bittschriften gleichen Inhalts der

Vollziehung mit Empfehlung zugewiesen worden sind,

nun. aber die Finanz « Commißion sich mit dem

Nachlaß im Allgemeinen von der Grundsteuer in den

itai. Cantonen nächstens beschäftigen soll, so glaubt
die Pet. Commißion Ihnen vorschlagen zu müssen, die

gegenwärtige Bittschrift zur Beherzigung derselben zu

überweisen. Angenommen.

5. Der 80jährige Greis B. Beroldingen, ehmaliger
Landschreiber von Lauis, befindet sich in der Noth für
den Verlust seiner Stelle, und bittet wenigstens, daß

das wenige ihm noch bleibende Vermögen von Abgaben
befreyet werden möchte.

Die Pet. Commißion kann nicht umhin, m Betrach-
tung der Lage dieses armen Greises, Ihnen anzutragen,
seine Bitte mit Empfehlung an den Vollz. Rath zu über-

senden. Angenommen.

Blatt manu erhält für ; Wochen Urlaub.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Mehrere Bürger von Wynau im
Canton Bern, welche ihre eigenthümlichen Grundstücke

von der Weyddicnstvarkcit loskauft» wollen, haben in
einer umständlichen Bittschrift mit Beylegung einer be-

trächtlicheu Anzahl Actenstücke sich bey Ihnen über den

Beschluß des Vollz. Raths vom ro. Merz 1801 beschwert,

zufolge weichem die obwaltende Streitigkeit über die

LoSkausnugSart'des Weydrcchts, nach Inhalt d.s Gesezes

vom 2;.Hcrbstm. 1800 untersucht und entschieden wer-
den soll. Die nemlichen vollständigen Aktenstücke lagen
unter den Augen des Vollz. Raths, als er den obbemcld-
ten Beschluß faßte; dieser Umstand schon mußte den

Vollz. Rath von der Beschuldigung eines einseitigen Ver»
fahrens in dieser Sache, weiches demselben in der Bitt»
schr'lfl vorgeworfen wird, genugsam rechtfertigen. Die
Beweggründe, welche ihn bey seinem Beschluß leiteten,
und die Sie B. G. zu kennen verlangen, sind einzig aus
den darin enthaltenen Thatsachen gezogen, und wenn
Sie dieses Geschäft zu untersuchen belieben, werden

Sie überzeugend finden, daß der Entscheid der Regie-

rung auf Rechtlichkeit und Billigkeit gegründet und den

Absichten des Gesetzgebers entsprechend sey. Der ange»

führte Beschluß, von dem hier eine Abschrift beyliegt,
enthält in seinem Eingang die wesentlichen Gründe,
welche den Vollz. Rath zu demselben bewogen haben;
er glaubte Ihrer Einsicht zu nahe zu tretten, wenn ev

dieselben noch umständlicher auseinander setzen würde,
und unterwirft solchen B. G. Ihrer Prüfung. Hierzu
aber soll der Vollz. Rath Sie mit dem Gesichtspunkt be»

kannt machen, unter dem er diese Streitigkeit angesehen

hat. Kaum war das Gesetz vom 4- Apr. 1809 über

die Loskaufung der Weydrcchte erschienen, als von ver.
schiedenen Gegenden her und auch in Ihrer Mitte,
Rcclamaàien gegen die nachthciligcn Folgen, welche
die unbedingte Aufhebung der Wcydrechte nach sich
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ziehen müßte/ erhoben wurden. Dieses geschah auch

in der Gemeinde Wynau / wo einige Bürger sogleich

das Weydrecht loskaufen wollten/ die Weydgenvssen sich

aber demselben widersezten / oder doch für ihren disheri-

gen Genuß, in liegenden Gütern entschädigt zu werden

verlangten; sie trugen ihr Anliegen und ihre Gründe
der Gesetzgebung vor/ welche dieselben annahm, einer

Commißion überwies, und in Beherzigung derselben am

2;. Herbstm. ein Gesetz bekannt machte, welches ganz

denWünschcn derPetenten entsprechend war. Diese gaben

den Gegnern von dem gethanen Schritte Kenntniß, und

baten mit dem Loskauf so lange einzuhalten, bis auf
die von der Gesetzgebung angenommene Petition ein

Entscheid erfolgt seyn würde. Die Gegner hörten nicht

darauf, fuhren unterdessen in dem angefangenen Werk

fort und brachten am ;.'Sept. bey dem Gericht Lan-

genrhal, aber in Abwesenheit der Opponenten, eine

Art LoSkauf zu Stande, welcher diesen im höchsten

Erav nachtheilig war. Sie beklagten sich dagegen bey

der Verw. Kammer und stüzten sich auf das Gesetz vom

26. Herbstm. ; die Verw. Kammer trug die Sache dem

Vollz. Rath vor, und dieser, ohne in die Hauptstrei-
tigkeit einzutrelten, noch über die Rechte der einen oder

verändern Partey abzusprechen, glaubte blos die Vor-
frage entscheiden zu sollen, ob solche nach dem Gesetz

vom 26. Herbstm. oder nach jenem vom 4. April zu

untersuchen und zu behandeln seye? Er that dieß durch

den mchr angeführten Beschluß vom 10. Merz d. I. ;

zwar scheint der Vollz. Rath hicbey den 6ten Art. des

Gesetzes vom 26. Sept. ausser Acht gesezl zu haben,

welcher will daß diejenigen Verträge, die in Folge des

Gesetzes vom 4. Apr. wirklich zu Stande gekommen sind,

unabänderlich ihr Verbleiben und Gültigkeit haben fol.

lcn; da auch das vorliegende Geschäft schon am Sept.
also vor Erscheinung des Gesetzes zu Stande gebracht

worden syn sollte, so würbe der Vollz. Rath diesen

Loskauf ohne anders bestätigt haben, wenn er nicht aus

deu Acten selbst Irregularitäten und eine auffallende und

gesetzwidrige Hastigkeit in Betreibung des Geschäfts von

Seite der Loskäufer hätte wahrnehmen müssen, welche,

ohne auf die Protestation ihrer Gegner, die sich eine

Entscheidung der Gesetzgebung vorbehalten, auch nur im
mindesten zu achten, einseitig fürgefahrcn und den Los-

ke.kf durch das Gericht von Langenthal am gedachten

5. Sept. in Abwesenheit der Opponenten, und ohne

deß demelbcn die ;te Schätzung hat eröffnet werden

können, baden festsetzen lassen. Da es also hier um

Anwendung eines in das Admimstrativfach einschlagen-

den Gesetzes zu thun war, so glaubte sich der Voll;.
Rath vollkommen befugt, über diese Vorträge durch
seinen Beschluß abzusprechen. Er glaubt um so mehr
auf die Handhabung desselben antragen z» können als
derselbe in der Hauptsache nichts entscheidet, jeder Par-
key ihre Rechte vorbehält, und zu Berichtigung her vor-
waltenden Streitigkeiten die im Gesetz vom 26. Scpk.
enthaltenen Vorschriften so wie jene dessen vom 4. Apr.
in so weit sie durch leztcres nicht aufgehoben sind, bey
der vorzunehmenden Untersuchung und Entscheidung der

Streitigkeit zur Richtschnur anweiset.

Am 11. und 12. Juli waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath, 15. Juli.
Vice - Präsident : Mittelh 0 lzer.

Kruß erhält für 4 Wochen Urlaub; und K e f»
se Irin g Urlaubsverlängerung für 8 Tage.

Die abgehenden Secrelairs erstatten über den Zustand
der Canzley während des verflossenen Monats eine» be-

friedigenden Bericht.
Die ansserordentliche Nechnungseommißisn erstattet

über den Anfang ihrer Arbeiten eine» Bericht, der in
der nächsten Sitzung soll behandelt werden.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht, des.
sen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Der B. Luigi Rusca, von Locarno,
Canton Lauis, stellt in einer Petition vom 16. Juni vor,
daßer mit 12 lebenden Kindern (7 Söhnen und Töch,
tern) gesegnet sey, und seine Gattin in neuer Hosnuug
stehe: daß er sich überdieß, zumal bey itziger Them nug
der Lebensmittel, in einer sehr drückenden ökonomischen

Lage befinde, und nemlich die rhmals von ihm betriebe«

nen kleinen Handlungszweige durch die gegenwärtigen
Zeitumstände fast gänzlich zernichret seyen. Nun wäre
Beförderung der Fortpflanzung des menschlichen Ge»

schlechts auf gesetzlichem Pfade, immerhin das Augen-
merk kluger Regierungen gewesen, und eine zahlreiche

Bevölkerung zu allen Zeiten für den Reichthum, die

Zierde und das Glück einer Nation angesehen worden.
Zu dem End hätten einige Staaten dergleichen Hausväter
ihr Wohlgefallen mit wirklichen Belohnungen, oder doch

mit Bcfreynng von allen Staatsabgaden bezeugt.

Um eine ähnliche Gunst billet nun der B. Rusca, und

hoffet sslche von einer väterlich gestunken Regierung zu

erhalten ; hauvlsächlich um si nen Kinder» eine solche

Erziehung geben zu können, weiche sie zu tugendhusteK
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Republikanern gehorsam gegen die Gesetze, ehrerbietig

gegen die constitutionellen Behörden, und getreu gegen

das geliebte helvetische Vaterland zu bilden vermögend sey.

B. Gesetzgeber! Es thut Ihrer Finanzcommißwii ei.

gentlich leid, Ihnen aus Gründen, welche dieselbe nicht

weiter zu entwickeln braucht, anrathen zu müssen, diese

sehr wohl abgefaßte Bittschrift einfach an die Vollziehung

zu überweisen.

Die Cvnstitutionscommißion legt die Eidesformel für
die Cantonstagsatzungen vor, welche angenomen wird:

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung, und die von der Mehrheit der Commißion
vorgeschlagene Botschaft hierauf angenommen :

B> Gesetzgeber Der Vsllz. Rath begehrte von Ihnen
in einer Botschaft vom n.May, daß diejenige Straffe
und Buße, welche auf den Verkäufer des fremden Salzes
gestzt ist, auch aufdiejenigen gelegt werbe, welche solches

Salz gekauft oder sonst auf irgend eiu,e Weise an sich ge-

bracht haben. Um diesen Gegenstand mit vollständiger

Sachk.nnlniß bearbeiten zu können, luden Sie unterm
26. May den Vollz. Rath ein, Ihnen in Rüksicht der

vorhandenen Anstalten für den Salzverkauf, die gehörige

Auskunft zu ertheilen. Diese begehrte Auskunft erscheint

nun zum Theil in einer Botschaft vom 6. Juli, worin
der Vollz. Rath anzeigt, daß sieben Salzverwaltungen
eingeführt sind, welche in den ihnen angewieftnen Brzir-
ken, den Salzoerkanf in Helvetica besorgen. Unter diesen

Salzverwaltungen stehen die Salzfaktoren, welche die

Magazine besorgen, den in den Gemeinden vertheilten
Salzauswägern das Salz verabfolgen lassen, und von
denselben die Salzgclder beziehen. Ein Centralburcau
der Salzrcgie besorgt die erforderliche Controle und all,
gemeine Verfügungen für den Salzverkauf.

In dieser Auskunftertheilung fehlt nun gerade der

wichtigste Theil, nemiich die Art wie die Detailverkaufs-
Anstalten über dem Gebiet der Republik zur Bequem-
lichkeit aller Bürger verbreitet sind. Hierauf beruht
hauptsächlich die Frage: Kann jeder Bürger verpflich.
tel werden, sein bedürftiges Salz selbst in der odrigkeit-
lichen Salzbütte abholen zu lassen, oder müssen noch Un-
terhàndlcr zugelassen werden Wobey die Schwierigkeit
entsteht, den gefälligen Unterhändler vom vcrschmizten

Contrebandier zu unterscheiden.

Ungeachtet nun zwar die Botschaft des Vollz Raths
gerade über dm wichtigsten Umstand des Salzhandels in
der Republik schweigt, so findet sich doch eine Stellein
dcrselb n, welche der Majorität Ihrer staatswirthschafr.
ftchemCommiZwii genügt, um überzeugt zu seyn, daß es

nicht neuer Gestze sondern nur Vollziehung der vor-
handenen Gestze und Verordnungen bedarf, um den

Staat in dieser Rüksicht gänzlich sicher zu stellen. Die
Botschaft sagt nemiich: die Munizipaiitäten und ?igen-
ten versäumen aus Schlafhcir und Gleichgültigkeit ihre
daherigen Pflichten gänzlich, und dieses gehe so weit,
daß sie unier ihren Augen den Schleichhandel ungehindert
treiben lassen ohne einige Anzeige zu thun. Da also die
Vollziehung die Quelle des Uebels, welche offenbar
in der Nichtbcobachtung der vorhandenen Gesttze und
Verordnungen besteht, zwar kennt, aber nicht hebt, so ist

auch jede Anhäufung von Gesetzen, die ebenfalls nicht
beobachtet würden, nicht nur unnüz fondern schädlich
Die Mehrheit Ihrer staatswirthschaftlicheu Commißion
glaubt daher, erst müsse die Wirkung des guten Enr»
fchlusses des Vollz. Raths, den er am Ende seiner Bot»
schaft anzeigt, strengere Ex kutions - Maaßregeln zu

treffen, abgewartet werden, um beurtheilen zu können,
ob Unzulänglichkeit der Gesetze und Nichtvoliziehung der-
selben das beklagte Uebel bewirke? Und um die Vollzic-
hung auf diesen Gestchtsvunkt aufmerksam zu machen,
könnte folgender Botfchastsentwurfabgelassen werden.

Die Minderheit der Commißion glaubt hingegen, daß
dem Wunsch des Vollziehungsraths die Straffe die auf
die Salzcontrebande gestzt ist, auf den Käufer wie auf
den Verkäufer zu legen, sogleich sollte entsprochen
werden.

Botschaft.
B- Vollz. Räthe! In der Botschaft vom 6. dieß,

ertheilen Sie dem gesetzgebenden Rath die begehrte Aus-
kunft über die Beschaffenheit der Salzverkanssanstaltci»
im Gebiete der Republik, und erneuern zugleich Ihrn»
frühern Antrag daß das Gesetz die Strasse für die Salz-
Schleichhändler auch auf den Käufer deS Contrebande-

Salzes ausdehne.

Der gesetzgebende Rath vermißt zwar in IhrerAus«
kunftsertheilung die Anzeige der Art wie die Dctail.Salz-
verkaufsanstaltcn über dem Gebiet der Republik verdrei-
tet sind, welche doch zur gründlichen Kenntniß dieses

Gegenstandes wesentlich nothwendig wäre. Allein dstfte-

nige Stelle Ihrer Botschaft, in der Sie dem gesttzgeb.

Rath die Schlashcit und Gleichgültigkeit schildern, mit
der die Munizipalitäten und Agenten ihre daherigen
Pflichten erfüllen, genügt demselben zur Beurtheilung
Ihres Antrags, indem er überzeugt ist daß erst wenn
die Unzulänglichkeit der Strafgesetze, durch Ihre püakc-

lichc Vollziehung erwiesen ist, der Fall ernîretcn kam:,

diestlb.n auszudehnen und zu vcrichärstn, und daß hue-
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gegen Anhäufung von Strafgesetzen welche nicht gehörig

vollzogen werde», nicht dioß unnüz,' fondern selbst für

den ganzen Staat höwst nachlhciüqistö Mit Vergnügen
^chl daher der gesetzgebende Rath Ihren Entschluß, die

vorhandenen Gesetze über diesen Gegenstand durch streu-

acre Epekutiovs - Maaßregeln zu handhaben, und er

ladet Sie B, Vollz. Rathe ein, mit aller Sorgfalt und

Pünktlichkeit aufdie Vollziehung dieser Gesetze und Ver-

vrdnnngei! zu wachen indem er überzeugt ist, daß wenn
der Schleichhandel gehörig bestraft wird, es dann über-

stufig ist die Rechte deut Staats noch durch andere Maß,
^

regeln zu handhaben, die leicht entweder nnnü, oder aber

auch für den treuen Bürger höchst lästig aussah n dürsten

Folgendes Gutachten der Fmanzcommißion wird in

Berathung, und hernach der Decretsvorschlag zum
wirklichen Décrété erhoben. (S. das S z6g.)

B- Gesetzgeber! Ueber den Decretsvorschlag wegen

Vercheilnng der Aiment von Obernsserschwyl im Cant.

Zürich, macht der Voll,. Ralh zwey Bemerkungen, die

dahin führen sollen, daß die Bewilligung zu dieser Ver-
theilung nicht nach dem Gesetze vom 15. Dec. 1800,
sondern nach dem vom 4. May 1799, und somit nicht

von dem gesetzg. Rathe, sondern von dem Vollz. Rathe

zu ertheilen sey.

Die erste Bemerkung ist die: das Gesetz vom Dec.

erfodere, daß nicht bloß eine Bewilligung im Allgemeine»

gegeben, sondern daß ein wirkliches Theilnngsreqiement

vorgelegt und bestätiget werde, was hier zu beobachten

wäre. Das ist aber auch wirklich befolgt worden und

der Verfasser der Botschaft des Vollz. Raths hat es ledig-

lich übersehen, daß der 2te Art. des Decreksvorschlags

das vorgel gte Reglement nicht nur genehmiget, son-

der» sogar die Beyrücknng des Décréts zu diesem Regle-

ment vorschreibt. Es fällt daher dieser Eimvurfganz weg.

Die zweyte Bemerkung ist die: es sey nicht sowohl

von einer Eigcnihumsvertheilung als vielmehr von einer

Veränderung dcr Nutzniessungsart die Rede, welche zu

verordnen der Vollziehung zukomme. Zu dieser Ansicht

d r Sache giebt der H> des Reglements, nach wel-

chcm die abgetheilte» Stücke nicht von der Gerechtigkeit

getrennt, nicht ohne dieselbe veräussert werden dürfen,
den Anlaß. Allein so gut wie die zu den Gerechtigkeiten

gehörigen Gebäude,'Liegenschaften, Holzrechte u. f. w.
ein wirkliches, wahres, vcräusserbares Eigenthum sind;
so gut wc xn es auch die den Rtthtsamcnbesitzern zuge-

theilte» Stücke ihrer Aiment. Sie können sie wie jene

verkaufen, verwanden, vererben; nur mit der Emschrän.

kung, baß es nicht ohne die übrigen Pertinenzstücke der

Gerechtsamen, sonder» immer nur zugleich mit denscl«

ben geschehen darf. Wäre es hingegen bloß eine Nutz-
Messung, so könnre nichts von der Art Platz haben;
aber auch schon jezt hatten die Besitzer der Nechtsameu
das Etgcnthumsrecht ans die Alincnr und nicht blos die

Nutzniessung; nur daß sie dlesslbe als ein gemeinsames
Gut besassen und beuuzten, keinem von ihnen aber ein
besonderer Theil derselben zugchörle. —> Da nun, was
schon bey dem ersten Vortrage geschah, erwiesen ist, daß
es eine Vcrlheilung zum Eigenthum und nicht dios zur
Nutzniessung ist, so glaubt Ihre Finanzcon'.inißion noch

immer, daß sie unter das Disposi.lv des Gesetzes vom
15. Dec gehöre, und daß eS mithin an dem gesetzgeb.

Rath sey, dam die Einwilligung zu ertheilen.
Gegen die Vertheiln, g selbst dann, so wie gegen den

Inhalt des Reglements, sind von dem Vollz Rath keine

Bemerkungen gemacht worden, -und so nimmt die Fin.
Commißion keinen Austand, Ihnen B. G. m zurathen,
den Decretsvorschlag vom 20. Inn., welcher die Ver-
theilung der Obcrrifferschwyler Aiment bewilliget, zum
wirklichen Décrété zu drhebcn.

Der nachfolgende von derFin.Com. angctragncDccrctS-
Vorschlag wird in Berathung und hierauf angenommen :

Der gesetzgeb. Rath — Auf das Begehren der Ge.
meindsverwalrer von St. Branchier, Canton WalliS,
daß ihnen bewilligt werden möchte, einen Theil ihrer
Capitalien unter die Aniheilhaber an den dortigen Ge.
mcindgülern zu vertheile» und nach darüber eingezogenen

V:rlchten,anchangchörtemVbttrageseltterFi».Comißion;
In Erwägung, daß ei» eimnüthiger Gemciudsschwsi

vom 7. Apr. d. I. dahin geht, daß einem jeden Amhcil-
Haber an den dortigen Gemcindsgütern, von ihrem Ca-
pitalvcrmöqen eine Summe von 200 Franken zugetheilt
werden möchte;

In Erwägung dann, sowohl der Größe ihres be«

sitzenden Gemeindguls, als aber der schweren Lasten,
die den dortigen Einmohnerss wegen des Durchmarsches
von so vielen Truppen und auch sonst ausserordcnliicher
Weise aufgefallen sind, beschließt:

Den Gemeindsgenossen (Antheiihabern dcr Gemeind»
güter) von Sembranchier im CantomWallis ist in
Genehmigung ihres Gemeindschlnsses vom 7. April
d. I. bewilliget, einem jeden ihrer Gemeindsgcnos.
sen (Anlhciihaber an ihren Gemeindsgütern) die

Summe der 200 Franke» aus ihrem gemeinen Gute
zukommen zu lassen, und somi: die biezu erfoderlicbe

Sume ihresCapitalsermögens unrer sich zu vertheilen.
(Dü Fortsetzung folgt.)
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